


 

www.lars-consult.de Seite 2 von 40 
 

GEGENSTAND 
 
5. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 7 mit Grünordnung "Gewerbepark Altdorf" 
Satzung und Begründung Stand: 26.05.2020 

 
AUFTRAGGEBER 

Gemeinde Biessenhofen 
Füssener Straße 12 
87640 Biessenhofen 

   
  
  

 
  
Telefon: 
Telefax:     

08341-9365-0 
08341-9365-55 

  
  

  
  

E-Mail: 
Web: 

info@biessenhofen.bayern.de 
www.biessenhofen.de 

  
  

  
  

  

Vertreten durch: Bürgermeister Wolfgang Eurisch     
 

 
AUFTRAGNEHMER UND VERFASSER 

LARS consult 
Gesellschaft für Planung und Projektentwicklung mbH 
Bahnhofstraße 20 
87700 Memmingen 

Telefon: 
Telefax: 
E-Mail: 
Web: 

08331 4904-0 
08331 4904-20 
info@lars-consult.de 
www.lars-consult.de  

 

 
BEARBEITER 

Harald Zettler - Dipl.-Ing. & Stadtplaner 
 
 
 

Memmingen, den    
 

 
 

Harald Zettler 
Dipl.-Ing. & Stadtplaner 

 



5. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 7 mit Grünordnung "Gewerbepark Altdorf" 
Satzung und Begründung Stand: 26.05.2020  

 

www.lars-consult.de Seite 3 von 40 
 

INHALTSVERZEICHNIS 

A Präambel 5 

B Satzung 7 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen nach Baugesetzbuch (gemäß §9 
BauGB) 7 

1.1 Art der Baulichen Nutzung 7 
1.2 Maß der Baulichen Nutzung 7 
1.3 Bauweise und Baugrenzen 8 
1.4 Verkehrsflächen 8 
1.5 Grünordnung 8 
1.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft (siehe Ausgleichsflächenplan) 9 
1.7 Schallschutz 9 

2 Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 11 
2.1 Planzeichen 11 
2.2 Weitere Hinweise durch Text 11 

3 Örtliche Bauvorschriften (BayBO) 14 
3.1 Dachgestaltung 14 
3.2 Sonstige Festsetzungen 14 

C Begründung 16 

1 Planungsanlass 16 

2 Planungsrechtliche Vorgaben 17 
2.1 Landesentwicklungsplan Bayern (LEP) 17 
2.2 Regionalplan Allgäu 18 
2.3 Flächennutzungsplan 19 

3 Das Baugebiet 20 
3.1 Lage und Größe 20 
3.2 Aktuelle Nutzung 21 
3.3 Altlastenverdachtsfläche 21 
3.4 Überschwemmungsgebiet 21 
3.5 Bau- und Bodendenkmäler 21 
3.6 Lärmimmissionen 22 

4 Entwicklung und städtebauliche Zielvorstellung 22 



5. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 7 mit Grünordnung "Gewerbepark Altdorf" 
Satzung und Begründung Stand: 26.05.2020  

 

www.lars-consult.de Seite 4 von 40 
 

4.1 Städtebauliches Gesamtkonzept 22 
4.2 Grünordnerisches Gesamtkonzept 23 

5 Festsetzungskonzept 23 
5.1 Art der Baulichen Nutzung 23 
5.2 Maß der Baulichen Nutzung 23 
5.3 Erschließung 24 
5.4 Grünordnung 24 

6 Örtliche Bauvorschriften BayBO 25 

7 Ver- und Entsorgung 26 
7.1 Wasser 26 
7.2 Abwasserbeseitigung 26 
7.3 Energieversorgung 26 
7.4 Abfallentsorgung 26 

8 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 26 
8.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 26 
8.2 Eingriffsregelung 28 
8.3 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffsfolgen 31 

9 Flächenbilanzierung 40 

TABELLENVERZEICHNIS 

Tabelle 1:  Emissionskontingent tags und nachts in dB(A) 10 
Tabelle 2: Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 26 
Tabelle 3:  Eingriffsermittlung 31 
 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abbildung 1 und 2: Ausschnitte aus dem ursprünglichen Flächennutzungsplan (links) und der 4. 
Flächennutzungsplanänderung (rechts) 20 

Abbildung 3:  Übersicht über den Bestand im Geltungsbereich (unmaßstäblich) 29 
Abbildung 4:  Eingriffsplan (unmaßstäblich) mit Darstellung der gewählten Eingriffsfaktoren 30 
Abbildung 5:  Lage der geplanten Ausgleichsfläche im Vergleich zur Eingriffsfläche (unmaßstäblich), 

Quelle: BayernAtlasPlus 2019 32 
Abbildung 6:  Übersicht über die gebuchten (gelb schraffierten) und noch freien Flächen (rote 

Farbe) des Ökokontos der Gemeinde Biessenhofen (unmaßstäblich) 33 
Abbildung 7:  Übersicht über die externe Ausgleichsfläche innerhalb der Gmd. Biessenhofen 

(Abbuchung vom Ökokonto Biessenhofen) 35 







5. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 7 mit Grünordnung "Gewerbepark Altdorf" 
Satzung und Begründung Stand: 26.05.2020 
Planungsrechtliche Festsetzungen nach Baugesetzbuch (gemäß §9 BauGB) 

 

 

www.lars-consult.de Seite 7 von 40 
 

B SATZUNG 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen nach Baugesetzbuch (gemäß §9 
BauGB) 

1.1 Art der Baulichen Nutzung 

 

 

Gewerbegebiet (GE) gem. §8 BauNVO 

Zulässig sind:  

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentli-
che Betriebe, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

- Betriebstankstellen. 

Nicht zulässig sind:  

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zuge-
ordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse unterge-
ordnet sind.  

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-
cke, 

- Vergnügungsstätten, 

- Tankstellen,  

- Anlagen für sportliche Zwecke. 

1.2 Maß der Baulichen Nutzung 

 

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Maximal zulässige Grundflächenzahl, hier: 0,8. 

 

 

Firsthöhe (FH) 

Maximal zulässige Firsthöhe, hier: 722,00m ü. NHN. Oberkante Dach-
haut am First. Bei Flachdächern als Oberkante Attika. 

Eine Überschreitung der Höhenbegrenzung ist für technische Anlagen 
(z.B. Be- und Entlüftungsanlagen) zulässig. Ausnahmen können im Ein-
zelfall zugelassen werden, wenn dies in den technischen Erfordernis-
sen des jeweiligen Gewerbebetriebes bzw. dessen Produktion begrün-
det ist. 
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1.3 Bauweise und Baugrenzen 

 

 

Abweichende Bauweise 

Im Planungsbereich gilt die offene Bauweise mit der Maßgabe, dass 
auch Gebäude mit einer Gebäudegesamtlänge von mehr als 50m zu-
lässig sind.  

 

 

Baugrenze 

Ein oberirdisches Vortreten vor Baugrenzen mit Gebäudeteilen ist ge-
mäß §23 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise in geringfügigem Ausmaß zu-
lässig mit: 

- Erdgeschossigen Schutzdächern bis zu einer Tiefe von 3,0m, 

- untergeordneten Bauteilen gem. Art. 6 Abs. 3 Satz 3 BayBO. 

 Garagen,  
Nebengebäude, 
Stellplätze  

Garagen und Nebengebäude < 50m² sowie Stellplätze dürfen außer-
halb der überbaubaren Flächen errichtet werden. Garagen und Neben-
gebäude haben von der öffentlichen Straßenverkehrsfläche einen Ab-
stand von 5,0m einzuhalten.  

1.4 Verkehrsflächen 

 

 

Landwirtschaftlicher Weg 

 

 

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten 

 

 

Private Grünfläche  

Die nicht für eine Bepflanzung vorgesehenen Grünflächen sind als Wie-
senflächen zu erhalten und zu entwickeln. 

 

 

Private Grünfläche mit Zweckbestimmung; Ortsrandeingrünung 

Aufbau einer Hecke aus niedrigwüchsigen Sträuchern und Baumreihe. 
Die Grünflächen sind als Gehölzflächen anzulegen und zu unterhalten. 
Nebengebäude, Garagen und Stellplätze sind nicht zulässig.  

Bei der Pflanzung sind ausschließlich Gehölze der unter Pflanzempfeh-
lung genannten Gehölze zu verwenden.  
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1.5 Grünordnung 

1.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft (siehe Ausgleichsflächenplan) 

 
 

Abgrenzung Ausgleichsfläche  

 
 

Extensive Wiese (Streuwiese) 

Es ist eine extensive Streuwiese, durch Einsaat einer geeigneten Saat-
gutmischung (oder Auftrag von geeignetem Mahdgut aus benachbar-
ten Flächen) und anschließenden vollständigen Verzicht auf Dünger 
(sowohl mineralischer als auch organischer Dünger) und Pflanzen-
schutzmittel sowie ein- bis zweimalige Sommermahd mit Mähgutab-
fuhr zu entwickeln. Zu Aushagerungszwecken ist die Fläche in den ers-
ten drei Jahren drei Mal im Jahr zu mähen. Danach ist mit der Unteren 
Naturschutzbehörde der Flächenzustand zu beurteilen und gegebe-
nenfalls die Anzahl der Mahdtermine anzupassen.   

 
 

Kraut- und Staudenflur 

Anlage einer Sukzessionsfläche mit davor gelagerter Kraut- und Stau-
denflur. Dazu sind am Gewässer Erlen und Weiden als Initialpflanzun-
gen zu setzen. In diesem Bereich soll sich langfristig ein Auwaldstreifen 
entwickeln, weshalb eine weitere Pflege entfällt. Entwicklung eines 
den Gehölzbeständen vorgelagerten Krautsaumes durch einmalige 
Mahd pro Jahr in diesem Bereich (je nach Aufwuchs ggf. auch alle zwei 
Jahre ausreichend). Die Mahd des Saums ist bei Bedarf im Frühjahr 
(wegen überwinternder Insekten) durchzuführen. Dabei darf maximal 
die Hälfte der Fläche gemäht werden. Der Auwaldstreifen ist nach Ab-
schluss der Pflanzungen als Erstaufforstung dem Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten anzuzeigen. 

1.7 Schallschutz 

 

 

Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes mit Emissionskontingenten LEK Tag/Nacht 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind Vorhaben (Betriebe und 
Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle ange-
gebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12 

 

 

Baumpflanzungen entlang der südlichen Grundstücksgrenze 
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2 Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

2.1 Planzeichen  

 

 

Abgrenzung Geltungsbereich bestehender Bebauungsplan 

 

 

Flurstücksgrenze Bestand (nachrichtliche Darstellung) 

 

 

Flurstücksnummer Bestand (nachrichtliche Darstellung) 

 

 

Bestandsgebäude 

 

 

Abgrenzung Wasserschutzgebiet 

 

 

Geplante Änderung Abgrenzung Wasserschutzgebiet (im Verfahren) 

 

 

Bauverbotszone 

 

 

Parzellennummer mit Flächengröße 

 

 

Baugrenze rechtskräftiger Bebauungsplan 

 

 

Gebäude, Planung 

2.2 Weitere Hinweise durch Text 

 Pflanzempfeh-
lungen 

Es wird empfohlen, im Bereich der privaten und öffentlichen Grünflä-
chen Gehölze aus der nachfolgenden Liste (einheimische Gehölze) zu 
verwenden: 

Bäume I. Ordnung:  
Bergahorn*    Acer pseudoplatanus 
Spitzahorn*    Acer platanoides  
Hainbuche*  Carpinus betulus 
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Stieleiche*    Quercus robur  
Gemeine Esche*  Fraxinus excelsior 
Silberweide   Salix alba 
Winterlinde*   Tilia cordata 

Bäume II. Ordnung:  
Feldahorn   Acer campestre 
Vogelkirsche*  Prunus avium 
Traubenkirsche  Prunus padus 
Wildbirne  Pyrus communis 
Eberesche  Sorbus aucuparia 
Elsbeere   Sorbus torminalis 
Schwed. Mehlbeere  Sorbus intermedia  

Sträucher: 
Kornelkirsche  Cornus mas 
Hartriegel  Cornus sanguinea 
Haselnuss   Corylus avellane 
Liguster   Ligsustrum vulgare 
Heckenkirsche   Lonicera xylosteum 
Steinweichsel   Prunus mahaleb 
Schlehdorn   Prunus spinosa 
Hundsrose   Rosa canina 
Wolliger Schneeball  Virburnum lantana  

 

Die mit*  gekennzeichneten Baumarten unterliegen dem Forstvermeh-
rungsgutgesetz (FoVG), dessen Vorgaben sind zu beachten. 

Zu vermeiden ist die Pflanzung von Gehölzen, die als Zwischenwirt für 
die Erkrankungen im Obst- und Ackerbau laut Verordnung zur Be-
kämpfung der Feuerbrandkrankheit (Feuerbrandverordnung vom 
20.12.1985, BGBI.I. 1985 S. 2551) gelten. 

 Artenschutz Bei Baufeldfreimachungen sind die allgemeinen Schutzzeiten vom 1. 
März bis 30. September nach § 39 BNatSchG und die Artenschutzvor-
schriften nach § 44 BNatSchG zu beachten (Tötungsverbot geschützter 
Arten, Zerstörungsverbot von Lebensstätten während den Schutzzei-
ten etc.).   

Zum Schutz der im Gebiet vorkommenden Brutvögel soll eine Bau-
zeitenbeschränkung innerhalb der Brut- und Jungenaufzuchtzeit (März 
bis August) eingehalten werden. 

 Plangenauigkeit Die Planzeichnung wurde auf der Grundlage der digitalen Flurkarte der 
Gemeinde Biessenhofen erstellt. Somit ist von einer hohen Genauig-
keit auszugehen, wobei sich dennoch im Rahmen einer späteren Aus-
führungsplanung oder Einmessung Abweichungen ergeben können. 
Dafür kann seitens der Gemeinde und des Planungsbüros LARS con-
sult, Memmingen keine Gewähr übernommen werden. 



5. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 7 mit Grünordnung "Gewerbepark Altdorf" 
Satzung und Begründung Stand: 26.05.2020 
Kennzeichnung, Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

 

 

www.lars-consult.de Seite 13 von 40 
 

 Bodendenkmä-
ler und Archäo-
logische Funde 

Bodendenkmäler sind gem. Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand 
vor Ort zu erhalten. Der ungestörte Erhalt dieser Denkmäler vor Ort 
besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege Prio-
rität.  

Archäologische Funde bzw. das Auftreten von Bodendenkmälern oder 
Teilen davon ist laut Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG (Bayerisches Denkmal-
schutzgesetz) unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde (Land-
ratsamt Ostallgäu) oder dem Bayerischen Landesamt für Denkmal-
pflege in Thierhaupten zu melden. Die aufgefundenen Gegenstände 
und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 
unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-
hörde die Gegenstände freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten ge-
stattet. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tre-
tende Bodendenkmäler der Meldepflicht gemäß Art. 8 Abs. 1 und 2 
des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Bayerisches 
Denkmalschutzgesetz) BayDSchG unterliegen. 
 
Art. 8 Auffinden von Bodendenkmälern 

(1) Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich 
der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denk-
malpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentü-
mer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der 
Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbei-
ten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnis-
ses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter 
der Arbeiten befreit. 
 
(2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ab-
lauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn 
nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher frei-
gibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 

 Ergänzende  
Hinweis 

Die Festlegung geeigneter Standorte für notwendige Kabelverteiler-
schränke, Leuchten, Verkehrszeichen oder ähnliche Einrichtungen in 
der öffentlichen bzw. privaten Fläche sowie mögliche Vereinbarungen 
diesbezüglich behält sich die Gemeinde vor.   

Baumaterialien, die eine nachweisliche Belastung für Mensch oder 
Umwelt zur Folge haben, sollten bei der Bauausführung vermieden 
werden. 

Im Sinne des Arten- und Klimaschutzes und zur Ressourcenschonung 
sollten sowohl im öffentlichen als auch im privaten Außenbereich Be-
leuchtungen auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert werden.  
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Es ist nicht vorgesehen die vorhandene städtebauliche Situation zu verändern. Die maximalen Ge-
bäudehöhen orientieren an denen der bestehenden Gebäude und werden aus betriebstechnischen 
Gründen von auf 722,00 m ü. NHN festgesetzt. Mit der geplanten konzentrierten Hallenanordnung 
und die zulässige Höhe des Baukörpers kann eine optimale Ausnutzung der geplanten Gewerbefläche 
erreicht werden. Durch diesen hohen Nutzungsgrad wird auch der Flächenverbrauch sowie der Er-
schließungsaufwand auf ein unabdingbar notwendiges Mindestmaß reduziert. 

4.2 Grünordnerisches Gesamtkonzept 

Bei der Freiflächengestaltung sind im gesamten Bebauungsplangebiet folgende Ziele zu beachten:   

- Einbindung des Baugebietes in das Orts- und Landschaftsbild  

- Schaffung naturnaher Elemente und damit neuer Lebensräume für Tiere und Pflanzen  

- Verwendung standortgerechter, heimischer Gehölze  

Eine ausreichende Durchgrünung des Projektgebietes wird durch die Festsetzungen der Bepflanzung 
auf den privaten Grundstücksflächen, die schwerpunktmäßig der Ortsrandeingrünung dienen, sicher-
gestellt. Gleichzeitig wird dadurch eine Einbindung des Baugebietes in das Landschaftsbild ermög-
licht.   

Das im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans umzusetzende grünordnerische Gesamtkonzept 
berücksichtigt die vorgenannten Ziele.  

5 Festsetzungskonzept 

5.1 Art der Baulichen Nutzung 

Die Gewerbeflächen dienen vorwiegend der Unterbringung örtlicher Gewerbebetriebe. Zusätzlich 
sind Betriebstankstellen zugelassen, um tanken für Betriebseigene Fahrzeuge zu ermöglichen.  

Auf Grund der geringen Verfügbarkeit geeigneter Standorte für klassische Gewerbeflächen im Orts-
bereich der Gemeinde Biessenhofen sollen auf diesen Flächen keine Wohnungen für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter, sowie Anlagen für sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke angesiedelt werden.  

Weiterhin sind die möglichen negativen städtebaulichen Auswirkungen von Vergnügungsstätten und 
Tankstellen insbesondere im Nachtzeitraum an dieser Stelle städtebaulich nicht erwünscht. 

5.2 Maß der Baulichen Nutzung 

Grund- und Geschossflächenzahl:  

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) des Gewerbegebietes von 0,8 richtet sich nach dem Grenzwert 
des § 17 BauNVO und wird nicht überschritten. Der Grenzwert orientiert sich an den bestehenden 
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�x Erhalt der Versickerungsfähigkeit des Bodens, wo möglich Vermeidung von Flächenversiege-
lung (Stellplätze sind in wassergebundener Form, in Splitt oder Rasenpflaster, etc. auszufüh-
ren)  

�x Schaffung von Versickerungsflächen für Oberflächenwasser (innerhalb der privaten und öf-
fentlichen Grünflächen)  

�x Schaffung naturnaher Elemente und damit neuer Lebensräume für Tiere und Pflanzen 

Private Grünflächen:  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen auf die verschiedenen, auf Gewerbebebauung sensibel rea-
gierende Schutzgüter wurde im Norden, Westen und Süden des Plangebiets eine intensive Eingrü-
nung auf 5m Breite festgesetzt. Darüber hinaus befindet sich im Süden die Anbauverbotszone mit ca. 
40m, auf der die Eingrünung nach Süden festgesetzt ist. Darüber hinaus tragen auch die Festsetzun-
gen zum Umgang mit Niederschlagswasser in erheblichem Umfang zur Minimierung der Eingriffsfol-
gen bei. 

6 Örtliche Bauvorschriften BayBO 

Dachgestaltung: 

In Gewerbegebieten ist mit überwiegend flach geneigten Dachformen zu rechnen, daher sind Dach-
neigungsbereiche von 0 bis 8° möglich. Zielsetzung ist, auch in Bezug auf die umgebende Bebauung, 
eine möglichst einheitliche Dachlandschaft zu ermöglichen. 

Stellplätze / Einfriedungen: 

Stellplätze sind auch innerhalb und außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Um keine zusätzli-
chen Barrieren für Kleinlebewesen zu schaffen, sowie aus gestalterischer Sicht, sind Zäune mit So-
ckelmauern und Mauern als Grundstückseinfriedungen unzulässig. 

Photovoltaikanlagen: 

Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass im Bebauungsplangebiet Sonnenkollektoren und Photo-
voltaikanlagen nur auf Dächern möglich sind. Außerdem sollte bei der Verwendung von Baumateria-
lien sowie der Farbgebung auf stark reflektierende Materialien verzichtet werden.   

Versickerung und Umgang mit Niederschlagswasser: 

Angestrebtes Ziel ist es, Bodenversiegelungen auf das notwendige Mindestmaß zu beschränken. Aus 
diesem Grund wird festgesetzt, dass Zufahrten und Stellplätze sowohl auf öffentlichem als auch auf 
privatem Grund in wasserdurchlässiger Ausführung angelegt sein sollen (Rasen-Gitterstein, Rasen-
fuge, Schotterrasen, wassergebundene Decke). 

Das anfallende Niederschlagswasser aus den Erschließungsstraßen und den Grundstücken ist vorran-
ging nach Möglichkeit über eine bewachsene Oberbodenschicht flächenhaft innerhalb der 
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Schutzgut Projektwirkung Vermeidungs- bzw. Minimierungsmaßnahmen 

Klima /Luft Überbauung - Verbesserung der kleinklimatischen Verhältnisse 
durch entsprechende grünordnerische Maßnahmen 
als Beitrag für die Frischluftzufuhr und Lufterneue-
rung (Adsorptions- und Filtervermögen der Bäume) 

Boden und  
Fläche 

Abtrag und Versiege-
lung  
Sparsame Flächen-
ausweisungen 

- Reduzierung der Flächenversiegelung, Begrenzung 
der Versiegelung auf den Grundstücken mit einer zu-
lässigen GRZ von maximal 0,8 

- Reduzierung des Bodenab- bzw. -auftrages auf das 
notwendige Mindestmaß 

- Sachgerechter Umgang mit anfallendem Boden (Tren-
nen von Ober- und Unterboden, sachgerechte Lage-
rung des Oberbodens)  

- Bestmögliche Ausnutzung der ausgewiesenen Gewer-
befläche (GRZ 0,8) 

- Der im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Erdaus-
hub ist möglichst im Plangebiet zu verwerten. Schad-
stoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbei-
ten anfällt, ist entsprechend der abfall- und boden-
schutzrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß und 
schadlos zu entsorgen. 

Wasser Überdeckung, Schad-
stoffeinträge 

- Erhaltung der Grundwasserneubildung durch Behand-
lung und Versickerung des abgeführten Oberflächen-
wassers in naturnahen Versickerungsbereichen auf 
geeigneten Flächen (z.B. Sickermulden) 

- Reduzierung der Gefahr von baubedingten Schadstof-
feinträgen in das Grundwasser durch fachgerechten 
Umgang mit Treibstoffen, Öl- und Schmierstoffen u. ä. 
sowie regelmäßige Wartung von Maschinen 

Tiere und  
Pflanzen 

Lebensräume - Schaffung ökologisch bedeutsamer Lebensräume in-
nerhalb der Ausgleichsfläche 

- Entwicklung von für Tier- und Pflanzenarten wertvol-
len Strukturen im Rahmen der festgesetzten Eingrü-
nungen (mit Baum- / Heckenpflanzungen)  

Landschaftsbild 
/ Erholung 

Fernwirkung - Einbindung des geplanten Gewerbegebietes in die 
Landschaft durch Eingrünungsmaßnahmen 







5. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 7 mit Grünordnung "Gewerbepark Altdorf" 
Satzung und Begründung Stand: 26.05.2020 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

 

 

www.lars-consult.de Seite 30 von 40 
 

Gebiete geringer Bedeutung (Kategorie I) kombiniert mit Gebietstyp A (GRZ > 0,35) 

- Faktorbereich 0,3 bis 0,6 

- gewählter Faktor: 0,4 

 

Begründung für die Annahme des genannten Wertes der Wertspanne ist die extreme Vorbelastung 
der Fläche durch die Straßenemissionen und das bestehende Gewerbegebiet im Osten. Die Fläche ist 
sowohl durch Lärm- als auch durch Schadstoffemissionen stark vorbelastet und räumlich sehr isoliert. 
Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Fläche für Offenlandvogelarten gänzlich ungeeignet ist. 
Daher wird der untere Wert von 0,4 als angemessen angesehen. 

Der nachfolgende Eingriffsplan stellt die oben beschriebenen Eingriffsflächen dar.  

 

Abbildung 4:  Eingriffsplan (unmaßstäblich) mit Darstellung der gewählten Eingriffsfaktoren 
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Damit ergibt sich für das vorliegende Bebauungsplanverfahren folgender Ausgleichsflächenbedarf:  

Tabelle 3:  Eingriffsermittlung 

Bestand Planung 
Eingriffs- 

fläche (ca.) 

Kompen- 
sations- 
faktor 

Ausgleichs- 
flächenbedarf 

(ca.) 

Intensivgrünland 

Grün privat 5.161 m² 0,4 2.096 m² 
Grün öffentlich (keine 
Änderung gegenüber 
Bestand, Anbauver-

botszone entlang der B 
12) 

2.970 m² 0 0 

Gewerbegebiet 17.458 m² 0,4 6.983 m² 
Feldweg  Feldweg 369 m² 0 - 

Rechtskräftige Rand-
eingrünung 

Gewerbegebiet 1.067 m² 0,4 427 m² 
Grün privat 133 m² 0,4 53 m² 

Rechtskräftige bebau-
bare Fläche Gewerbegebiet 842 m² 0 - 

Summe (Fläche Geltungsbereich): 28.000 m² 
Summe  

(Ausgleichs- 
fläche): 

9.528 m² 

 

Im Ergebnis beläuft sich die Gesamteingriffsfläche auf etwa 23.819m², woraus ein Ausgleichsbedarf 
von insgesamt rund 9.528 m² resultiert (ca. 0,95 ha).   

8.3 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffsfolgen 

Bei der durch das Neubauvorhaben entstehenden Flächenversiegelung und Überbauung von Grund-
flächen gehen landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer vergleichsweise geringen ökologischen Wer-
tigkeit verloren. Die Kompensationsregelung des Naturschutzrechts ist hier entsprechend anzuwen-
den.  

Grundsätzliches Ziel von Ausgleichsmaßnahmen nach § 15 BNatSchG ist es, projektbedingte Eingriffe 
in Natur und Landschaft durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-
chen bzw. Ersatzmaßnahmen vorzusehen.  

Die festgelegten Ausgleichsmaßnahmen müssen so ausgelegt werden, dass nach einer angemesse-
nen Übergangszeit das Gleichgewicht und die Funktionen im Naturhaushalt wiederhergestellt sind. 
Die geplanten Ausgleichsflächen werden dabei i. d. R. der aktuellen (intensiven landwirtschaftlichen) 
Nutzung entzogen und durch entsprechende Gestaltung und Pflegemaßnahmen gegenüber dem Be-
stand in eine höhere ökologische Wertigkeit überführt. 

Art und Umfang der durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen werden innerhalb des Bebau-
ungsplanes mit Grünordnung verbindlich festgesetzt. Notwendige Pflege- und Entwicklungsmaßnah-
men werden ebenfalls formuliert. 
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Ausgleichsfläche A1 

Die Gemeinde Biessenhofen ist im Besitz von Ausgleichsflächen, die vollumfänglich bereits für andere 
Vorhaben mit Maßnahmen überplant wurden, die die Flurnummern 274/8, 274/10, 286, 286/2 und 
292, Gemeinde und Gemarkung Aitrang, umfassen. Es handelt sich dabei um Flächen, die im Norden 
von der Bahnlinie, im Süden von der Kirnach begrenzt werden und im Osten der Ortschaft Aitrang, 
ca. 6,7 km nordwestlich des geplanten Gewerbeparks Altdorf (vgl. Abbildung 5).  

 

Abbildung 5:  Lage der geplanten Ausgleichsfläche A1 im Vergleich zur Eingriffsfläche (unmaßstäblich), Quelle: BayernAt-
lasPlus 2019 

Die geplante Ausgleichsfläche wurde bereits vollumfänglich überplant und Teile davon für andere 
Bauvorhaben als Ausgleich herangezogen. Gemäß Mail der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
kreises Ostallgäu vom 02.10.2019 sind noch 7.050 m² Fläche verfügbar, die für das geplante Vorha-
ben zur Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen herangezogen werden können. Dies umfasst Teilflä-
chen der Fl.-Nrn. 274/8, 286/2 sowie 286, Gemeinde und Gemarkung Aitrang (vgl. folgende Abbil-
dung 6).  

Ausgleichsfläche 

Erweiterung BP 
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Abbildung 6:  Übersicht über die bereits einem Eingriff zugeordneten (gelb schraffierten) und noch freien Flächen (rote 
Farbe) der Ausgleichsfläche der Gemeinde Biessenhofen (unmaßstäblich) 

Folgende Maßnahmen sind auf der Fläche bereits geplant worden:  

Ziele: 

- Verringerung von Nährstoffeintrag in die Kirnach, Schaffung von gewässerbegleitenden Vegetati-
onsstrukturen 

- Schaffung von Lebensräumen durch Anlage von extensiv genutzten Wiesenbereichen 

Maßnahmen: 

- Entwicklung einer extensiven Streuwiese, durch Einsaat einer geeigneten Saatgutmischung (oder 
Auftrag von geeignetem Mahdgut aus benachbarten Flächen) und anschließenden vollständigen 
Verzicht auf Dünger (sowohl mineralischer als auch organischer Dünger) und Pflanzenschutzmit-
tel sowie ein- bis zweimalige Sommermahd mit Mähgutabfuhr. Zu Aushagerungszwecken ist die 
Fläche in den ersten drei Jahren drei Mal im Jahr zu mähen. Danach ist mit der Unteren Natur-
schutzbehörde der Flächenzustand zu beurteilen und gegebenenfalls die Anzahl der Mahdter-
mine anzupassen.  
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Maßnahmen:  

Entlang der Gennach sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:  

- stellenweise Abflachen des Ufers (oberhalb der Mittelwasserlinie) zur Verbesserung der gewäs-
sermorphologischen Verhältnisse   

- Entwicklung eines gewässerbegleitenden Gehölzsaumes durch Sukzession bzw. gruppenweise 
Initialpflanzung (auf 20 % der Fläche) mit standorttypischen Arten (Schwarz-, Grauerlen, Wasser-
schneeball Traubenkirsche, Pfaffenhütchen). Bei der Pflanzenauswahl sind die Vorgaben des 
Forstvermehrungsgutgesetzes einzuhalten. Entwicklung eines den Gehölzbeständen vorgelager-
ten Krautsaumes (ca. 10 m breit) durch Aufreißen der Grasnarbe und Einsaat einer geeigneten 
Rasensaatgut-Mischung, einmalige Mahd pro Jahr (später je nach Aufwuchs auch nur alle zwei 
bis drei Jahre) in diesem Bereich mit Mähgutabfur, abschnittweise Mahd um der Fauna Rückzugs-
habitate zu ermöglichen (abwechselnde Mahd jeweils der Hälfte der Fläche im Herbst mit Mäh-
gutabfuhr)  

- Anlage von dauerhaft wasserführenden, ca. 1,2 m tiefen Amphibientümpeln durch Aushub des 
Materials und Abdichtung mit bindigem Material 

- Anlegen von Lesesteinhaufen als zusätzliche Habitatstruktur sowie Abgrenzung zur westlich an-
grenzenden landwirtschaftlichen Nutzfläche  

- Die Drainagen auf der Ausgleichsfläche sind unwirksam zu machen. Damit die Drainagen des an-
grenzenden Flurstückes Fl.-Nr. 456 weiter funktionsfähig bleiben können, wird ein Auffanggraben 
angelegt, der in das nördlich angrenzende Gewässer entwässert.  

- Entwicklung einer Pfeifengraswiese (G 322) durch vollständigen Verzicht auf Dünger (sowohl mi-
neralischer als auch organischer Dünger) und Pflanzenschutzmittel sowie einmalige Mahd ab Ok-
tober mit Mähgutabfuhr. Um den Pflanzenbestand in den angestrebten Zielzustand zu überfüh-
ren ist eine Mahdgutübertragung von der südlich angrenzenden Streuwiese bzw. eine Anreiche-
rung des Pflanzenbestandes durch Reihenschlitzsaat mit entsprechenden Samenmaterial (z.B. 
von Riegger-Hofmann) notwendig. Zur optimalen Aushagerung der Grünlandfläche ist für die 
Dauer von 5 Jahren bereits ab Anfang Mai mindestens 3 Mal, besser 4 bis 5 Mal pro Jahr zu mä-
hen und das Mähgut abzuräumen.  
Die Mahdhäufigkeit ist - nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde - der tatsächli-
chen Aufwuchsmenge anzupassen. Mahdzeitpunkt (nach Ablauf der ersten 5 Jahre) ab Oktober, 
völlige Bewirtschaftungsruhe im Zeitraum zwischen 20. März und September (Schnittzeitpunkt), 
zeitlich bzw. räumlich versetzte Mahd (abschnittsweise bzw. streifenweise Mahd), um der Fauna 
Rückzugshabitate zu er möglichen. Nach der Aushagerungszeit kann ein wechselnder Brachean-
teil von ca. 20 bis 25 % (auch über Winter) auf der Wiesenfläche verbleiben.  
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Nachfolgende Abbildung stellt die geplanten Maßnahmen auf der Gesamtfläche dar:  

 

 

Abbildung 9: Übersicht über die geplanten Maßnahmen auf der Fl.-Nr. 456/1, Gemarkung Altdorf 

Die noch fehlenden 2.478 m² zur vollständigen Kompensation des Eingriffs können also über die Flä-
che A2 vollständig abgedeckt werden. Auf der Fläche A2 verbleiben abschließend noch 448 m², die 
für weitere Vorhaben herangezogen werden können.  

Die Ausgleichsmaßnahmen werden gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB dem Eingriff zugeordnet, so dass 
die mit dem geplanten Projekt verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft vollständig ausgegli-
chen sind. 
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9 Flächenbilanzierung 

Art der Fläche Größe der Fläche  Anteil der Fläche  

Private Grundstücksfläche 27.631 m² 98,7 % 

davon Privates Grün 8.112 m² 29,0 % 

davon Baugrund (innerhalb Baugrenze und darüber  

hinaus bis private Grünfläche sowie Geltungsbereich) 
19.519 m² 69,7 % 

Landwirtschaftlicher Weg 369 m² 1,3 % 

Gesamtfläche Geltungsbereich ca. 28.000 m² 100 % 
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5. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 7
mit Grünordnung "Gewerbepark Altdorf"
Entwurf

Ausgleichsflächen A1 und A2
1:2.000
26.05.2020

Gemeinde Biessenhofen
Füssener Str. 12
87640 Biessenhofen

Legende A1
Fl.Nr. 274/8 TF, 286/2 TF, 286 TF Gmd. und Gmk. Aitrang

Ausgleichsfläche A1

Extensive Wiese (Streuwiese)

Kraut- und Staudenflur

bereits bestehende Ausgleichs- u. Ersatzflächen
gem. Ökoflächenkataster des LfU

Abbuchungsbedarf: 5.603 m²

Ausgleichsfläche A2

Abbuchungsbedarf: 2.478 m² (entspricht 2.252 m² im Plan,
Anrechnungsfaktor 1,1)

Legende A2
Fl.Nr.456/1, Gemeinde Biessenhofen, Gemarkung Altdorf

Entwicklung eines gewässerbegleitenden Gehölz- saumes durch
Initialpflanzung und Sukzession

Entwicklung eines gewässerbegleitenden Krautsaumes

Entwicklung von extensiv genutztem Grünland

Anlegen von Lesesteinhaufen

Anlage von zwei Amphibientümpeln

Abflachen der Uferbereiche

Entwicklung einer Pfeifengraswiese

Graben

noch freie Fläche für andere Vorhaben: 448 m² (entspricht 407 m²
im Plan, Anrechnungsfaktor 1,1)
bereits bestehende Ausgleichs- u. Ersatzflächen, gebucht für BP Nr. 23
''Nestlé - Werk Biessenhofen, 1. Erweiterung'' 2018, 8.134 m², (entspricht
7.395 m² im Plan, Anrechnungsfaktor 1,1)

A1 A2


